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©tzeugntffe bem ©efutßer In mögltcßfi oorteilßaftem Siegle

ju geigen.
@r muß bie bureß bte neuere Secßnif unb 91 ef lame»

cunfi erprobten ©ittel ber ©erbearbeit jurate sieben:
bie ©ebienung ber greffe bureß aufflärenbe ©infenbungen
unb ber grapßifcßen fünfte burd) ißrofpefte, ©lüfate,
Annoncen u. bgl., um auf ben ©efueßer ber SDteffe in
oerftänbniSooEer ©etfe einjuroirfen. ®tefe ©erbetätig^
feit bebingt ein woßlburcßbacßteS ©ereeßnen ber mannig»
fassen gormen unb ©irfungen. ®er gewinnt babei am
meiften, ber am beften zu rennen oerfießt. ®enn bte

ffteflame ift bie geiftige ^elfetin febes großem ©etfeS,
eine tretbenbe Kraft unb unentbeßrlicße SRacßt für bie

©efcßäftSentwidlung.
éo gut mie baS ©cßauf en fi er beS AEtagS, nament»

lid) aber wäßrenb ber ©eßweizerwoeße, bebarf autß
ber offene ©tanb an ber ©ufiermeffe einer jroeef»
entfpreeßenben unb gefcßmadoollen AuSfiat»
tung. ©et baju nießt bie nötige ©tfaßxung, ©egabung
ober 3eü beftßt, bebiene fid) eines funftoerftänbigen SUtit»

arbeiterS, mie it)n bie großen ©arenßäufer beftänbig unb
mit gutem ©rfolg jur Verfügung ßaben.

©an bebenfe, baß bie ©efcßmacfSbtlbung ber Käufer»
ftßaft fteß non gaßr ju gaßr ßebt unb an ben AuSfieEer
etßößte Anforberungen fteEt. @S ift aber feine letcßie
©aeße, eigenartig, funftgereeßt, geftßmad» unb wirfungS»
doH jugleid) auSzufteflen, ben äftßetifcßen fowoßl mie ben

faufmänniftßen ©tanbpunft ju mat)ten.
©cßaufenfter ober ©ufterftanb müffen naeß arcßttef»

tonifeßen, geometäfeßen ober farbenßarmonifdjen Siegeln
angeorbnet werben, gorrn unb garbe ber ©aren unb
Ladungen, bie ©eleucßtung, bte flöße unb Stefe beS

©tanbeS ftnb rießtig ju beröcffiößtigen, bamit Klarßeit,
Drbnung unb fiarmonte unb für ben ©efeßauer eine
etnbrudSooEe ©tlbwttfung erhielt werben. Autß bas ©et»

werf, wie j. S3, ißtafate, Auffcßriften, ißreiSnutnmetn,
müffen fteß inS ©anje ßartnonifcß einfügen. gmmer aber
foß bie ©are als foteße wirfen unb meßt bie ®eforatton.

AIS bie beften ©cßaufenfter unb ©ufterftänbe muß man
alfo foleße bezeichnen, bie bei gefdßmadooüer Anordnung
bie jwedmäßigfte ®eforation barbieten unb ben ©erfaufS»
gegenftanb zu ooEer Oeltung bringen, fomit im ©efeßauer
ben ©unfeß erweden, ba§ AuSgefteEte ju erwerben.

®ie ©eßweizerwoeße miß cor aHem bem ®etail»
fi ft en bie ©öglitßfeit geben, ju zeigen, roaS er feinen
Kunben zu bieten oermag. ®urcß auSftßltefjlicße ©eoor»

Zugung ber ©(ßweizerware in ben mit bem ißlafat ge»

ftßmüdten ©cßaufenftern ßilft er ebenfaES bie etnßeimifiße
ißrobuftion förbern. Aucß ber SDetaiEift muß banaeß
iraeßten, nur öaS ©efte unb Steuefie zu zeifçen, wenn er
bai gntereffe ber Käuferfcßaft wecfeit unb biefe zum An»

fauf animieren wiß.
An ber ©eßweizerwoeße ftnb alfo nießt nur ber bétail»

lierenbe ©arenoerfäufer, fonbetn ebenfo feßr ber
©rzeuger ber ©ate tntereffiert. 9Eun wirb aber non
ben ®etaiflifien oft batttber geflagt, baß maneße gabrt»
fanten ben ffiert ber ©eßmetzermoeße unb bie ©itarbeit
bei ®etaiEifien nitßt zu fcßäßen wiffen, auf beffen ©ünftße
ZU wenig SRüdftcßt neßmen, feine ©efteEungen nidßt rießtig
ober autß nießt rechtzeitig nor ber ©eßweizerwoeße auS»

füßren unb ißn bamit in ©erlegenßett bringen.
gnfoweit foleße Klagen begrünbet finb, foßte eine

58efferurtg ber 3ufammenarbeit zroiftßen gabrifanten unb

©etaißiften, im gntereffe beiber fowoßl ali autß ber
©eßweizerwoeße felbft angefirebt werben.

®er ©etaiEifi, ber ftiß im fierbft an ber ©eßweizer»
woeße beteiligen wifl, foßte feßon im grüßjaßr bte SRufter»
meffe befueßen, bort ba§ tßaffenbfte auifudßen unb feine
S3efteEung bireft unb reeßtzeitig, mit Sieferfrift bii ©ep=
tember, aufgeben. ®er gabrifant ßinwieber foEte fieß be=

mäßen, btefe S3efteEungen rechtzeitig auizufüßren ober,
wenn biei nießt mögtieß wäre, ben S3efteUer reeßtzeitig
baoon informieren, bamit biefer ebenfaES feine ißtane
für bte ©eßaufenftereinrießtung rechtzeitig oorbereiten fann.

©in folcßeS 3ufammenarbeiten oon gabrifant unb
®etaißifi ift eine ber mießiigfien Sßorbebingungen für baS

©elingen ber ©eßweizerwoeße, bamit fte ißren 3wed,
bie Käuferfcßaft §ur ^eoorzugung ber ©eßmetzer»
arbeit zu erzießen, rießtig etfüEen fann.

yJEuftermeffe unb ©eßweizerwoeße ßaben fomit gemein»
fame 3^® unb 3roede unb fönnen in maneßer ©ezießung
einanber gegenfeitig förbern. Ülber aueß ber feßweizerifeße
©emerbeiretbenbe ßat ein wicßtigeS gntereffe baran, baß
beibe geheißen unb fieß immer meßr zu notwenbigen
SElttteln ber ©ewerbeförberung eniwtdeln fönnen.

SEBerner Krebs.

UolkttPirtietaft.
?(rfi«ttäIofcn»erfi(ßcruK0. ®ie nunmeßr uorliegettbe

tßoEzießungsoerorbnung zum BunbeSgefeß über bte S3ei=

tragSleiftung an bie IrbeitSlofenoerfitßerung regelt in
ißrem erfien Sibfcßnitt bie Inerfennung ber Kaffen. gebe
SlrbeitSlofenfaffe, bie auf einen 33unbeSbeitrag SInfprucß
erßebt, ßat beim eibgenöffiftßen SlrbeitSamt um ißre 3In»

erfennung naeßzufueßett. SeßtereS fprießt bie Stnerfennung
au§, wenn bie gefeßtitßen SorauSfeßungen ßtefür oor»
ßanben ftnb. ®te Inetfennung ertiftßt burdß SSergidßt
ber Kaffe, bureß ©egfaE einer gefeßlicßen SBorauSfeßung,
bureß ÜEicßtbefoIgnng oon Inorbnungen, bie oon ber zu»

ftänbtgen SunbeSbeßörbe, gefiüßt auf bie gefeßlicßen 33or=

fdßriften, getroffen werben unb bureß ©ntzug im gaEe bei
9Irt. 9 be§ ©efeßeS (unrecßtmä|ige@rwerbung oonS3unbe§=
gelbem ober Unregelmäßigfeiten in ber 93ermaltuug.

®er zweite unb britte Sibfeßnitt befaffen fieß mit ber
.Kontrolle ber Kaffen als SSorauSfeßung für bie SluSricß»

tung DeS S3unbeSbeitragcS. ®aS eibgenöffifeße SlrbeitS»
amt prüft bie SRecßnungen ; eS fann bamit eine Prüfung
ber ©efcßäftSfüßrung ber Kaffen oerblnben. @S teilt
feinen S3efunb ben Kaffen mit, gegebenenfaES audß bte

S3ebingungen, bie naeß 3lrt. 7 beS ©efeßeS an bie 3luS»

rießtung beS S3unbeSbeitrageS gefnüpft werben fönnen
unb forgt für bie 3luSzaßlung. ®a§ SlrbeitSamt fann
audß ßEgemetn oerbtnbtidje SBeifungen erlaffen, ßinftdßt»
litß KontroEe, ftatiftifeße Angaben, gorm oon Söefcßen

nigungen ufw.
©inläßließe ©eftimmungen enthält fobann bie ©er»

orbnnng über bie oerfeßiebenen Slrten ber 3lrbeitSloftg»
feit. SltS gänzlicß arbeitslos gelten IrbeitSlofe, bie

auS tßrerIrbeitSfieEe entlaffen worben ftnb. IIS teil»
weife arbeitslos finb bie ©erfidßerten zu betraeßten,
bte infolge SfrbeiiSmangelS in tßrer ÉrbeitSfteEe bie nor»
male Arbeitszeit wäßrenb eines beftimmten 3ätabfdßnit=
teS im ®utcßfcßmtt nitßt erreidßen. ©er zur AuSfüßrung
einer ©aifonarbeit aus bem AuSlanb in bie ©tßweiz
einreift, ift oon ber SSerftcßerwtg auSgef^loffen. ©entt
in einem ©eruf ber ©erblenft wäßrenb ber ©aifon fo

bemeffett wirb, baß er für bte 3«it ber berufsüblid^en
ArbeitSloßgfeit auSreicßt, fo foE für biefe 3eit fein Sag»

gelb auSgertdßtet werben. fReidßt er nießt auS unb wirb
tnfolgebeffen bie Öbernaßme einet gwifeßenarbeit nötig/
fann eine foldße aber nießt gefunben werben, fo bemißt
fieß ba§ Saggelb naeß bem auSfaEenben gwifeßenoer»
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Erzeugnisse dem Besucher in möglichst vorteilhaftem Lichte
zu zeigen.

Er muß die durch die neuere Technik und Reklame-
kunst erprobten Mittel der Werbearbeit zurate ziehen :

die Bedienung der Presse durch aufklärende Einsendungen
und der graphischen Künste durch Prospekte, Plakate,
Annoncen u. dgl., um auf den Besucher der Messe in
verständnisvoller Weise einzuwirken. Diese Werbetätig
keit bedingt ein wohldurchdachtes Berechnen der mannig-
fachen Formen und Wirkungen. Der gewinnt dabei am
meisten, der am besten zu rechnen versteht. Denn die

Reklame ist die geistige Helferin jedes größern Werkes,
eine treibende Kraft und unentbehrliche Macht für die

Geschäftsentwicklung.
So gut wie das "Schaufenster des Alltags, nament-

lich aber während der Schweizerwoche, bedarf auch
der offene Stand an der Mustermesse einer zweck-
entsprechenden und geschmackvollen Ausstat-
tung. Wer dazu nicht die nötige Erfahrung, Begabung
oder Zeit besitzt, bediene sich eines kunstverständigen Mit-
arbeiters, wie ihn die großen Warenhäuser beständig und
mit gutem Erfolg zur Verfügung haben.

Man bedenke, daß die Geschmackslnldung der Käufer-
schaft sich von Jahr zu Jahr hebt und an den Aussteller
erhöhte Anforderungen stellt. Es ist aber keine leichte
Sache, eigenartig, kunstgerecht, geschmack- und wirkungs-
voll zugleich auszustellen, den ästhetischen sowohl wie den

kaufmännischen Standpunkt zu wahren.
Schaufenster oder Musterstand müssen nach architek-

tonischen, geometrischen oder farbenharmonischen Regeln
angeordnet werden. Form und Farbe der Waren und
Packungen, die Beleuchtung, die Höhe und Tiefe des
Standes sind richtig zu berücksichtigen, damit Klarheit,
Ordnung und Harmonie und für den Beschauer eine
eindrucksvolle Bildwirkung erzielt werden. Auch das Bei-
werk, wie z. B. Plakate, Aufschriften, Preisnummern,
müssen sich ins Ganze harmonisch einfügen. Immer aber
soll die Ware als solche wirken und nicht die Dekoration.

Als die besten Schaufenster und Musterstände muß man
also solche bezeichnen, die bei geschmackvoller Anordnung
die zweckmäßigste Dekoration darbieten und den Verkaufs-
gegenstand zu voller Geltung bringen, somit im Beschauer
den Wunsch erwecken, das Ausgestellte zu erwerben.

Die Schweizerwoche will vor allem dem Detail-
listen die Möglichkeit geben, zu zeigen, was er seinen
Kunden zu bieten vermag. Durch ausschließliche Bevor-
zugung der Schweizerware in den mit dem Plakat ge-
schmückten Schaufenstern hilft er ebenfalls die einheimische
Produktion fördern. Auch der Detaillist muß danach
trachten, nur das Beste und Neueste zu zeigen, wenn er
das Interesse der Käuferschaft wecken und diese zum An-
kauf animieren will.

An der Schweizerwoche sind also nicht nur der detail-
lierende Warenverkäufer, sondern ebenso sehr der
Erzeuger der Ware interessiert. Nun wird aber von
den Detaillisten oft darüber geklagt, daß manche Fabri-
kanten den Wert der Schweizerwoche und die Mitarbeit
des Detaillisten nicht zu schätzen wissen, auf dessen Wünsche
zu wenig Rücksicht nehmen, seine Bestellungen nicht richtig
oder auch nicht rechtzeitig vor der Schweizerwoche aus-
führen und ihn damit in Verlegenheit bringen.

Insoweit solche Klagen begründet sind, sollte eine
Besserung der Zusammenarbeit zwischen Fabrikanten und

Detaillisten, im Interesse beider sowohl als auch der
Schweizerwoche selbst angestrebt werden.

Der Detaillist, der sich im Herbst an der Schweizer-
woche beteiligen will, sollte schon im Frühjahr die Muster-
messe besuchen, dort das Passendste aussuchen und seine

Bestellung direkt und rechtzeitig, mit Lieferfrist bis Sep-
tember, ausgeben. Der Fabrikant hinwieder sollte sich be-

mühen, diese Bestellungen rechtzeitig auszuführen oder,
wenn dies nicht möglich wäre, den Besteller rechtzeitig
davon informieren, damit dieser ebenfalls seine Pläne
für die Schaufenstereinrichtung rechtzeitig vorbereiten kann.

Ein solches Zusammenarbeiten von Fabrikant und
Detaillist ist eine der wichtigsten Vorbedingungen für das

Gelingen der Schweizerwoche, damit sie ihren Zweck,
die Käuferschaft zur Bevorzugung der Schweizer-
arbeit zu erziehen, richtig erfüllen kann.

Mustermesse und Schweizerwoche haben somit gemein-
same Ziele und Zwecke und können in mancher Beziehung
einander gegenseitig fördern. Aber auch der schweizerische
Gewerbetreibende hat ein wichtiges Interesse daran, daß
beide gedeihen und sich immer mehr zu notwendigen
Mitteln der Gewerbeförderung entwickeln können.

Werner Krebs.

volliwittîKâ
Arbeitslosenversicherung. Die nunmehr vorliegende

Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Bei-
tragsleiftung an die Arbeitslosenversicherung regelt in
ihrem ersten Abschnitt die Anerkennung der Kassen. Jede
Arbeitslosenkasse, die auf einen Bundesbeitrag Anspruch
erhebt, hat beim eidgenössischen Arbeitsamt um ihre An-
erkennung nachzusuchen. Letzteres spricht die Anerkennung
aus, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen hiefür vor-
Handen sind. Die Anerkennung erlischt durch Verzicht
der Kasse, durch Wegfall einer gesetzlichen Voraussetzung,
durch Nichtbefolgung von Anordnungen, die von der zu-
ständigen Bundesbehörde, gestützt auf die gesetzlichen Vor-
schriften, getroffen werden und durch Entzug im Falle des

Art. 9 des Gesetzes (unrechtmäßige Erwerbung von Bundes-
geldern oder Unregelmäßigkeiten in der Verwaltung.

Der zweite und dritte Abschnitt befassen sich mit der
Kontrolle der Kassen als Voraussetzung für die Ausrich-
tung des Bundesbeitrages. Das eidgenössische Arbeits-
amt prüft die Rechnungen; es kann damit eine Prüfung
der Geschäftsführung der Kassen verbinden. Es teilt
seinen Befund den Kassen mit, gegebenenfalls auch die

Bedingungen, die nach Art. 7 des Gesetzes an die Aus-
richtung des Bundesbeitrages geknüpft werden können
und sorgt für die Auszahlung. Das Arbeitsamt kann
auch allgemein verbindliche Weisungen erlassen, Hinsicht-
lich Kontrolle, statistische Angaben, Form von Beschei-
nigungen usw.

Einläßliche Bestimmungen enthält sodann die Ver-
ordnung über die verschiedenen Arten der Arbeitslosig-
keit. Als gänzlich arbeitslos gelten Arbeitslose, die

aus ihrer Arbeitsstelle entlassen worden sind. Als teil-
weise arbeitslos sind die Versicherten zu betrachten,
die infolge Arbeitsmangels in ihrer Arbeitsstelle die nor-
male Arbeitszeit während eines bestimmten Zeitabschnit-
tes im Durchschnitt nicht erreichen. Wer zur Ausführung
einer Saisonarbeit aus dem Ausland in die Schweiz
einreist, ist von der Versicherung ausgeschlossen. Wenn
in einem Beruf der Verdienst während der Saison so

bemessen wird, daß er für die Zeit der berufsüblichen
Arbeitslosigkeit ausreicht, so soll für diese Zeit kein Tag-
geld ausgerichtet werden. Reicht er nicht aus und wird
infolgedessen die Übernahme einer Zwischenarbeit nötig,
kann eine solche aber nicht gefunden werden, so bemißt
sich das Taggeld nach dem ausfallenden Zwischenver-
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biettft. die SReferenbumSfrift gegen ba§ BunbeSgefet)
läuft am 18. .gajpar 1925 ab.

«Sewetöliäje SehtlwgSpräfungett. die îantonalen
Kommiffionen ber gewerblichen SehrlingSprufungen unb
bie SSorfiänbe frfjroeijertfcfjet BerufSoerbänbe, reelle eigene
SehrlingSprufungen Durchführen, ftnb ju einer delegierten'
oerfammlung auf ben 20. Januar nad) Sern einberufen,
um gutjariber? ber eibgenöffifdjen unb îantonalen Be=

hörben Anregungen unb SSBünfdfe für bie Wnfiige @e=

ftaltung ber gewerblichen SehrtingSprüfungen entgegen»
Zunehmen unb auch nod) anbere baS gewerbliche Sehr*
lingSwefen betreffenbe gragen p befprechen.

@!|j®eijienfct)er florntal--Se|rnertrag. Sielfad) ge»

äußerten SBünfchen entfpredjenb, h<ü bie direftion beS

©cbwetzerifc£)en ©eroerbeoerbanbeS auf Antrag ber Kom
miffion für SehrlingSwefen eine teilweife Sen if ion beS

deçteS beS fdfmeizerifchen SlormabSehroertrageS nor=
genommen, ©old)e gormulare îônnen non nun an p
ben bisherigen Bedingungen beim ©efretarfat beS ©d)wei=
Zerifdfen ©eroerbeoerbanbeS bezogen werben.

die depots, weldfe nod) bisherige gormulare be»

fitjen, werben erfud)t, biefen Borrat nod) aufzubrauchen
unb fobann forgfältig p oermeiben, ba| gleichzeitig
an ben gleichen Befteller neue unb alte gor mujf
lare abgegeben œerben, ba eine foldfe gleichzeitige
Abgabe zur golge haben fönnte, baff für baS gleiche
Sehroerhältnis doppel mit ungleichem Inhalte nermenbet
werben.

Schweizer. 3entralfleüe für SehrlingSwefen.

'An ber fwïzptti im ©eltilbeirg (Bafeflanb) nom
27. dejember galt ber gefluteter ©eifitannen girta 40
bis 45 gr., tanneneS ißrügelholz per ©ter 10—15 gr.,
bucheneS ©pöltenholz per ©ter 30—33 gr.

§olzbeii«|t ans ©djmetifsw (©t. ©aßen). (Korr.)'
die fwljgant nom 22. degember 1924 würbe fehr gut
befudjt, «nb eS ift reichlich ge|anbelt morben. ®S ge»

langten jirîa 380 m® jur Berfieigerung. Sauholz galt

bis zu 0,5 m' 34—36 gr., 0,51 bis 1 m* 35-^40 gr.,
1,01—1,50 m** 40—42 gr. ©epmuthSftefern » drämel
galten 0,5—0,6 m» gr. 58.70, gö|ren 60 gr., drämel
bis 0,50 m' 42-45 gr., 0,51-1 m« 45-58 gr.,
©chinbelholz per m® 55—66 gr.

Umcbiedenes.
SB am Siegenfchaffiöiarlt in ®t. @aße». (Korr.)

gn ber ©iipng nom 30. dezember beS ©emeinberateS
ber ©tabt ©t. ©aßen tnterpeflierten eine Anzahl ®e=
meinberäte ben ©tabtrat, ob btefer nicht geneigt fei, bem
Kaufe einer bei ber dramhaltefieße in ber Borfiabtge*
meinbe Sachen gelegenen Siegenfdfaft näher zu treten,
um eine zwedmä|ige überbauung berfelben, eoentueß bte

©rfteßung einer öffentlichen Anlage zu fid)em. dte
Siegenfçhaft liegt zwtfdjen nier fertig erfteflten ©trafen
unb mi|t 3754 ml Auf berfelben flehen zurzeit bret
alte ©ebäube, bie noch bewohnt werben,

üfgür biefe fehr günftig gelegene, öftüd) an bie burdp
gehenbe 3ürcherftraf)e anftojjenbe Siegenfdjaft foflen ein=

mal 200,000 gr. geboten worben fein. £>eute wäre ein
Kauf um gtrïa 120,000 gr. möglich- Aber auch btefen
SßreiS ftnbet ber ©tabtrat angeftd)iS ber Sage auf bem

Stegenfd)aftSmarît zu hod) unb ïommt zu einer ablelp
neuben Begutachtung, ©emäjj einem beftehenben Über»

bauungSplan foß ber ©tabt etn BorfaufSredjt für einen
Seil ber Siegenfçhaft für eine îteinere öffentliche Anlage
geftdjeri fein, die Überbauung felbft richte jtdj nach bem

genehmigten Spion, ber bafür forge, ba| bie gntereffen
ber Öffentlichkeit gewahrt feien. ©In Anfauf fönne an=

gefichtS ber Finanzlage ber ©tabt nicht serantwortet
werben, freute feien eine ganze Anjaht fehr günftig
gelegene Siegenfehaften äufjerfi preiSwürbig läuflich, an
Denen bie ©tabt ein 3ntereffe h«be, ohne aber in ber
Sage zu fein, biefe ju erwerben.

©ie ferner eine ©efchäftSfriftS bem SiegenfdsaftS*
befit) mitfpielen fann, zeigt ber norliegenbe gaß. Um
nicht weniger als ziïîa 50 ®/o ftnb bie Sßretfe für Bau=
lanb gefunfen, unb tro^bem ftnben feine Sßerfäufe flatt.
9Bann mag§ wohl wieber einmal aufwärts gehen?

Ar. »2 Mnfts. schwetz. Pssdw Zà«g („Meisterblê)

SNL^î.
«.—28. kwMI. »25

15. ^n?<vn«
6638 k' 5076 ^

dienst. Die Referendumsfrift gegen das Bundesgesetz
läuft am 18. JiWuar 1925 ab.

Gewerbliche LehrlingsprZsungen. Die kantonalen
Kommissionen der gewerblichen Lehrlingsprüfungm und
die Vorstände schweizerischer Berufsverbände, welche eigene
Lehrlingsprüfungen durchführen, sind zu einer Delegierten-
Versammlung aus den 20. Januar nach Bern einberufen,
um zuhanden der eidgenössischen und kantonalen Be-
hörden Anregungen und Wünsche für die künftige Ge-
staltung der gewerblichen Lehrlingsprüfungen entgegen-
zunehmen und auch noch andere das gewerbliche Lehr-
lingswesen betreffende Fragen zu besprechen.

Schweizerischer Normal-Lehroertrag. Vielfach ge-
äußerten Wünschen entsprechend, hat die Direktion des
Schweizerischen Gewerbeverbandes auf Antrag der Kom-
mission für Lehrlingswesen eine teilweise Revision des

Textes des schweizerischen Normal-Lehrvertrages vor-
genommen. Solche Formulare können von nun an zu
den bisherigen Bedingungen beim Sekretariat des Schwei-
zerischen Gewerbeverbandes bezogen werden.

Die Depots, welche noch bisherige Formulare be-

sitzen, werden ersucht, diesen Vorrat noch aufzubrauchen
und sodann sorgfältig zu. vermeiden, daß gleichzeitig
an den gleichen Besteller neue und alte FormuZ
lare abgegeben werden, da eine solche gleichzeitige
Abgabe zur Folge haben könnte, daß für das gleiche
Lehrverhältnis Doppel mit ungleichem Inhalte verwendet
werden.

Schweizer. Zentralstelle für Lehrlingswesen.

AMzsMKMberîchà
An der HslzgaRt in Selttsberg (Baselland) vom

27. Dezember galt der Festmeter Weißtannen zirka 40
bis 45 Fr., tannenes Prügelholz per Ster 10—15 Fr.,
buchenes Spältenholz per Ster 30—33 Fr.

Holzbericht a«s Schmerikon (St. Gallen). (Korr.)
Die Holzgant vom 22. Dezember 1924 wurde sehr gut
besucht, und es ist reichlich gehandelt worden. Es ge-
langten zirka 380 m« zur Versteigerung. Bauholz galt

bis zu 0,5 m« 34—36 Fr., 0.51 bis 1 in« 35-^40 Fr.,
1,01—1,50 m« 40—42 Fr. Weymuthsktefern - Trämel
galten 0,5-0,6 m« Fr. 58.70, Föhren 60 Fr., Trämel
bis 0.50 m« 42- 45 Fr., 0,51-1 m-> 45-58 Fr.,
Schindelholz per in« 55—66 Fr.

bmKIêSêNîZ.
Vom Liegenschastsmarkt in St. Gallen. (Korr.)

In der Sitzung vom 30. Dezember des Gemeinderates
der Stadt St. Gallen interpellierten eine Anzahl Ge-
meinderäte den Stadtrat, ob dieser nicht geneigt sei, dem
Kaufe einer bei der Tramhaltestelle in der Vorstadtge-
meinde Lachen gelegenen Liegenschaft näher zu treten,
um eine zweckmäßige Qberbauung derselben, eventuell die

Erstellung einer öffentlichen Anlage zu sichern. Die
Liegenschaft liegt zwischen vier fertig erstellten Straßen
und mißt 3754 m«. Auf derselben stehen zurzeit drei
alte Gebäude, die noch bewohnt werden.
MHFür diese sehr günstig gelegene, östlich an die durch-
gehende Zürcherstraße anstoßende Liegenschaft sollen ein-
mal 200,000 Fr. geboten worden sein. Heute wäre ein
Kauf um zirka 120,000 Fr. möglich. Aber auch diesen
Preis findet der Stadtrat angesichts der Lage auf dem

Liegenschastsmarkt zu hoch und kommt zu einer ableh-
nenden Begutachtung. Gemäß einem bestehenden Über-
bauungsplan soll der Stadt ein Vorkaufsrecht für einen
Teil der Liegenschaft für eine kleinere öffentliche Anlage
gesichert sein. Die Qberbauung selbst richte sich nach dem

genehmigten Plan, der dafür sorge, daß die Interessen
der Öffentlichkeit gewahrt seien. Ein Ankaus könne an-
gesichts der Finanzlage der Stadt nicht verantwortet
werden. Heute seien eine ganze Anzahl sehr günstig
gelegene Liegenschaften äußerst preiswürdig käuflich, an
denen die Stadt ein Interesse habe, ohne aber in der
Lage zu sein, diese zu erwerben.

Wie schwer eine Geschäftskrists dem Liegenschaft-
besitz mitspielen kann, zeigt der vorliegende Fall. Um
nicht weniger als zirka 50°/o sind die Preise für Bau-
land gesunken, und trotzdem finden keine Verkäufe statt.
Wann mags wohl wieder einmal aufwärts gehen?
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